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24.  Sonderregelung für Personenkreise mit besonderen Zugangsproblemen zum 
Wohnungsmarkt 
 
24.1

1Die Bewilligungsstelle kann bei Bauvorhaben für Personenkreise mit besonderen Zugangsproblemen zum 
Wohnungsmarkt von den Regelungen der Nrn. 12 und 14 abweichen. 2Im Bewilligungsbescheid ist für 
diesen Personenkreis ein befristeter Vergabevorbehalt festzulegen; während dieses Zeitraums besteht kein 
Anspruch auf Zusatzförderung. 3Als höchstzulässige Miete ist die jeweils zumutbare Miete im 
Bewilligungsbescheid auszuweisen und im Mietvertrag zu vereinbaren.

24.2

Während der Dauer der besonderen Belegungsbindung wird der Zinssatz für das belegungsabhängige 
Baudarlehen auf 0,5 v. H. gesenkt.

24.3

Für Mieterhöhungen der zumutbaren Miete gilt auch während des befristeten Vergabevorbehalts Nr. 17.2.


